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• Als Livree für den Famulus genügen ein ledernes 
Paar Hosen, ein Rock, Hut, Strümpfe und 
Schuhe; sein Sohn ist zu weichherzig und weiß 
nicht, wie schwer das Geld verdient wird. 
 

• Er hat seinem Sohn nur erlaubt, sich nach den 
Kosten für ein Spitzenhalstuch und ein 
Sommerkleid zu erkundigen, nicht aber, es zu 
kaufen. 
 

• Er hat den Verdacht, dass die angeblich nicht 
erhaltenen Briefe doch angekommen sind und 
unterschlagen wurden, um bei Ankunft seines 
Sohnes die Kosten zu steigern; er möchte wissen, 
wie viel der vorige Famulus erhalten hat ( FFlVS ) 

 
14.11.1700 Franz Ignaz schreibt seinem Sohn Franz Florian nach 

Prag: 
 

• Er wirft ihm zu großzügigen Umgang mit Geld vor. 
 

• Für das Kostgeld des Famulus waren nicht  
60-70 fl, sondern nur 50 fl vorgesehen. 
 

• Er sollte in Rechnung stellen, dass er nicht noch 
ein Jahr im Konvikt bleiben kann. 
 

• Er hat ihm die Anschaffung von  
2 Spitzenhalstüchern nicht erlaubt, sondern ihm 
nur befohlen, sich nach dem Preis für eines sowie 
für ein Sommerkleid zu erkundigen 

 
14.11.1700 Franz Ignaz schreibt dem Pater Regens des St. 

Bartholomäus-Konvikts in Prag: 
 

• Sein Sohn hat ihn unterrichtet, dass der Pater 
wegen der Fleischsteuer um 14 fl 30 x mehr für 
den Mittagstisch und 90 fl Kostgeld für den 
Famulus verlange. Außerdem sei ein Physicus als 
Correpetitor tauglicher als ein Logicus. 
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